
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 4.1 Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 so-

wie den Beteiligungsbericht 2020 
Vorlage: VII/2021/03114 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022. 
 

2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2020 zur Kenntnis. 
 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.1 Antrag der CDU-Fraktion zur Erstellung einer Starkregengefahrenkar-

te 
Vorlage: VII/2021/03058 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt für die Stadt Halle (Saale) eine Starkregengefahrenkarte 

zu erstellen und diese öffentlich verfügbar zu machen.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.2 Antrag der CDU-Fraktion zur Prüfung der Vergabe einer Sondernut-

zungserlaubnis für die Betreiber von E-Tretroller-Verleihsystemen (E-
Scooter) für die bessere Steuerung der E-Mobilität in Halle 
Vorlage: VII/2021/02613 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Vergabe einer Sondernutzungserlaubnis für Betrei-
ber von E-Tretroller-Verleihsystemen im Stadtgebiet zu prüfen. Das Prüfergebnis ist dem 
Stadtrat mit einer Handlungsempfehlung noch vor der Sommerpause vorzulegen. Eine ent-
sprechende Praxis ist auch für eine mögliche zukünftige Anwendung auf Betreiber von Fahr-
rad-/E-Bikes-/Pedelecs-Verleihsystemen zu prüfen.  
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.3 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Open-Air-

Kulturveranstaltungen ohne vorherige Anmeldung 
Vorlage: VII/2021/03064 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mehrere, mindestens aber zwei Flächen im 

Stadtgebiet für die Durchführung von Open-Air-Kulturveranstaltungen ohne vorherige 

Anmeldung zur Verfügung zu stellen und ein angemessenes Regelwerk dafür zu er-

arbeiten. 
 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, diese Möglichkeit mittels geeigneter Kommuni-

kationskanäle öffentlichkeitswirksam zu bewerben.  

 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.4 Antrag der Fraktionen MitBürger & Die PARTEI, DIE LINKE und 

Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Wiedereinrichtung eines 
städtischen Forstamtes 
Vorlage: VII/2021/02659 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat spricht sich für die Wiedereinrichtung eines stadteigenen Forstamtes 
aus. Das Revier umfasst alle Waldflächen im Eigentum der Stadt Halle (Saale).  

2. Das Team Forsten/Landwirtschaft ist für alle Belange des Stadtwaldes zuständig. Der 
Stellenplan der Stadtverwaltung wird im Team Forsten/Landwirtschaft ab dem Jahr 
2022 erweitert um einen Revierförster (m/w/d) in Vollzeit mit einer Stellenbewertung 
bis E11.  

3. Der angehende Revierförster soll über einen Hochschulabschluss (B.Sc./M.Sc. 
Forstwirtschaft bzw. Diplomforstwirt/Diplomforstingenieur (FH)) verfügen, dem Team-
leiter Forsten/Landwirtschaft unterstellt sein und den forstlichen Revierdienst im ge-
samten Stadtwaldrevier leiten. Dem Revierförster sollen die städtischen Waldarbei-
tenden unterstehen. Auch soll er gegenüber Waldbesuchenden, Selbstwerbenden, 
Forstserviceunternehmen und Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für Arbeitsförderung 
(EfA) im Stadtwald weisungsberechtigt sein.  
Seine Aufgaben sollen insbesondere sein: 

o Schaffung und Sicherung eines naturfördernden, artenreichen und stabi-
len Waldes in seiner Hauptfunktion als Erholungswald  

o Planung, Leitung, Abrechnung und Dokumentation aller im Stadtwald erforder-
lichen Arbeiten zur nachhaltigen, naturschutzgerechten Waldbewirtschaftung 



  

  
gemäß Landeswaldgesetz mit Jahresplänen auf der Grundlage der periodi-
schen Planung (Forsteinrichtung). 

o forstfachliche Planung von Erstaufforstungen, Waldumbauten etc. auch bei 
Kompensationsmaßnahmen Dritter nach Naturschutzrecht und anderen 
Rechtskreisen   

o Holzvermarktung 
o Verkehrssicherung 
o Waldschutz 
o Öffentlichkeitsarbeit 

4. Der zukünftige Revierförster soll als Vertreter des Kommunalwaldes von der Forstbe-
hörde der Stadt zum Mitglied des Forstausschusses nach § 35 LWaldG LSA berufen 
werden.  

 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.4.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Antrag 

der Fraktionen MitBürger & Die PARTEI, DIE LINKE und Hauptsache 
Halle & FREIE WÄHLER zur Wiedereinrichtung eines städtischen 
Forstamtes VII/2021/02659 
Vorlage: VII/2021/03376 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Beschlusstext wird geändert und erhält folgende Fassung:  
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unter Beteiligung von Waldbeirat, Natur-
schutzbeirat und Landeszentrum Wald/Betreuungsforstamt Naumburg ein Leit-
bild mit Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Entwicklung der städti-
schen Wälder in Halle zu entwickeln, welches die Waldfunktionen Klimaschutz-, 
Erholungs-, Naturschutz-, Sozial- und Holznutzungsfunktion im Hinblick auf ak-
tuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und geänderter klimatische Bedingungen 
berücksichtigt. Das Leitbild wird dem Stadtrat mit dem Ziel Dezember 2023 für 
eine Beschlussfassung vorgelegt. Über den Stand der Erarbeitung des Leitbil-
des wird regelmäßig im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung in-
formiert.  

2. Der Stadtrat spricht sich für die Wiedereinrichtung eines stadteigenen Forstamtes im 
Jahr 2024 und eine entsprechende Auflösung des bestehenden Betreuungsver-
trages mit dem Landeszentrum Wald aus. Das künftige Revier umfasst alle Wald-
flächen im Eigentum der Stadt Halle (Saale). Ab dem Jahr 2024 werden im städti-
schen Haushalt die Aufwendungen für notwendiges Personal für die Aufgaben 
fachliche Leitung, Betriebswirtschaft, Verkauf, Eigentumsverwaltung, Daten-



  

  
pflege, Planung, Vergabe, Waldarbeit sowie Sach- und Technikausstattungs-
kosten berücksichtigt.  

2. Das Team Forsten/Landwirtschaft ist für alle Belange des Stadtwaldes zuständig. Der 
Stellenplan der Stadtverwaltung wird im Team Forsten/Landwirtschaft ab dem Jahr 
2022 erweitert um einen Revierförster (m/w/d) in Vollzeit mit einer Stellenbewertung 
bis E11.  

3. Der angehende Revierförster soll über einen Hochschulabschluss (B.Sc./M.Sc. 
Forstwirtschaft bzw. Diplomforstwirt/Diplomforstingenieur (FH)) verfügen, dem Team-
leiter Forsten/Landwirtschaft unterstellt sein und den forstlichen Revierdienst im ge-
samten Stadtwaldrevier leiten. Dem Revierförster sollen die städtischen Waldarbei-
tenden unterstehen. Auch soll er gegenüber Waldbesuchenden, Selbstwerbenden, 
Forstserviceunternehmen und Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für Arbeitsförderung 
(EfA) im Stadtwald weisungsberechtigt sein.  
Seine Aufgaben sollen insbesondere sein: 

o Schaffung und Sicherung eines naturfördernden, artenreichen und stabilen 
Waldes in seiner Hauptfunktion als Erholungswald  

o Planung, Leitung, Abrechnung und Dokumentation aller im Stadtwald erforder-
lichen Arbeiten zur nachhaltigen, naturschutzgerechten Waldbewirtschaftung 
gemäß Landeswaldgesetz mit Jahresplänen auf der Grundlage der periodi-
schen Planung (Forsteinrichtung). 

o forstfachliche Planung von Erstaufforstungen, Waldumbauten etc. auch bei 
Kompensationsmaßnahmen Dritter nach Naturschutzrecht und anderen 
Rechtskreisen   

o Holzvermarktung 
o Verkehrssicherung 
o Waldschutz 
o Öffentlichkeitsarbeit 

4. Der zukünftige Revierförster soll als Vertreter des Kommunalwaldes von der Forstbe-
hörde der Stadt zum Mitglied des Forstausschusses nach § 35 LWaldG LSA berufen 
werden.  

 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.5 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Errich-

tung eines Ehrenwäldchens 
Vorlage: VII/2021/03046 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, wo im halleschen Stadtgebiet ein Ehrenwäld-
chen zur Würdigung ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger errichtet werden kann. 
 
Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung beauftragt zu prüfen, welche finanziellen Auswir-
kungen die Errichtung und Pflege hätte und ob diese durch Sponsoren bzw. Patenschaften 
kompensiert werden können. 
 
Das Prüfergebnis ist dem Stadtrat im November 2021 vorzulegen. 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.6 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zum Einsatz 

von aufgehelltem Asphalt 
Vorlage: VII/2021/03048 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob und wo bei künftigen Straßenbau- und 
Sanierungsmaßnahmen Neubauprojekten im Straßen- und Wegebau vermehrt aufgehell-
ter Asphalt oder Bodenplatten zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen kann können. 

Zu prüfen sind dabei konkret Aspekte der Verkehrssicherheit, der Klimaökologie, der finanzi-
ellen Auswirkungen sowie der Standfestigkeit und Lebensdauer des Materials. 

Das Prüfergebnis ist dem Stadtrat im Januar 2022 vorzulegen. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         02.12.2021 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 11.11.2021: 

 
zu 5.7 Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Ausweisung von 

Stellflächen für E-Scooter an Knotenpunkten 
Vorlage: VII/2021/02778 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, explizite Stellflächen für ein E-Scooter Kontingent an 
Knotenpunkten in der Stadt auszuweisen und diese dann im Rahmen einer Sondernut-
zungserlaubnis an die Anbieter zu vermieten. 
 
Diese Knotenpunkte sind:  
Steintor, Marktplatz, Hallmarkt, Neustadt Zentrum, August-Bebel-Platz, Riebeckplatz, Joliot-
Curie-Platz, Leipziger Straße, Riveufer, S-Bahnhof Silberhöhe. 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Protokollführerin 
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